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Außergerichtliche Restrukturierungen 
bedurften bisher der Zustimmung 
 aller davon betroffenen Gläubiger. Mit 
dem unter der neuen Restrukturie-
rungsordnung (ReO) geschaffenen 
 vereinfachten Restrukturierungsver-
fahren kann die Zustimmung einer 
Minderheit an Finanzgläubigern durch 
Gerichtsbeschluss ersetzt werden. Die-
se Möglichkeit wird die Verhandlun-
gen außergerichtlicher Restrukturie-
rungen wesentlich vereinfachen. 

Umsetzung der Restrukturierungs
richtlinie in Österreich
Mit der Restrukturierungsordnung 
wurde in Österreich die Richtlinie (EU) 
2019/1023 über Restrukturierung und 
Insolvenz vom 20.06.2019 umgesetzt. 
Für Kenner der Restrukturierungsricht
linie birgt die ReO auf den ersten Blick 
wenig Überraschungen; Gestaltungs
spielräume wurden vom österreichi
schen Gesetzgeber eher konservativ 
 ausgeübt. 

Allerdings hat der Gesetzgeber auch 
eine zusätzliche, über die unionsrechtli
chen Vorgaben hinausgehende besonde
re Verfahrensart eingeführt: das verein
fachte Restrukturierungsverfahren. 

 
Ziel des vereinfachten 
 Restrukturierungsverfahrens
Voraussetzung einer außergerichtlichen 
Restrukturierung ist für gewöhnlich die 
Zustimmung aller betroffenen Gläubi
ger. Stimmt auch nur ein Gläubiger ge
gen eine außergerichtliche Restrukturie

rung, ist diese gescheitert. Nur in 
Ausnahmefällen stimmen die anderen 
Gläubiger einer Sonderbehandlung ei
nes ablehnenden Gläubigers zu oder 
schichten den Gläubiger ab. Zum Teil 
versuchen Gläubiger kleinerer Forde
rungen sogar, durch die Verweigerung 
der Zustimmung zur Restrukturierung 
eine Sonderbehandlung zu erzwingen 
(sogenannte „Akkordstörer“). Gegen ein 
solches Verhalten schafft das verein
fachte Restrukturierungsverfahren nun 
 Abhilfe. Die Zustimmung einzelner be
troffener Finanzgläubiger zu einer au
ßergerichtlich ausverhandelten Restruk-
turierungsvereinbarung kann damit 
durch die gerichtliche Bestätigung er
setzt werden. 

Eckpunkte des Verfahrens
Voraussetzung für die Einleitung des 
(vereinfachten) Restrukturierungsver
fahrens ist die wahrscheinliche Insol
venz. Eine solche wird etwa vermutet, 
wenn die Eigenmittelquote unter 8% 
und die fiktive Schuldentilgungsdauer 
über 15 Jahre liegen. Antragsberechtigt 
ist der Schuldner, nicht aber dessen 
Gläubiger. 

Im vereinfachten Restrukturie-
rungsverfahren dürfen nur Finanzgläu
biger betroffen sein. Der Begriff ist weit 
auszulegen: Erfasst sind Gläubiger von 
Forderungen „mit Finanzierungscha
rakter“. Auch Forderungen aus Waren
lieferungen können bei untypisch langen 
Zahlungszielen („Warenkredite“) Finan
zierungscharakter haben. Der Schuldner 
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venz zu heilen. Die Bestätigung ist vom 
Schuldner gemeinsam mit der Restruk
turierungsvereinbarung bei Antragstel
lung vorzulegen. Das ist insofern bemer
kenswert, als damit der Schuldner zum 
direkten Auftraggeber und Hauptan
sprechpartner des Sachverständigen 
wird. 

Das Gericht hat über den Antrag im 
Rahmen einer raschen und straffen Ver
fahrensführung zu entscheiden. Bestä
tigt das Gericht die Restrukturierungs
vereinbarung, so wird dadurch die 
fehlende Zustimmung einzelner Finanz
gläubiger ersetzt. Wird die gerichtliche 
Bestätigung rechtskräftig, ist die Re
strukturierungsvereinbarung für alle be
troffenen Finanzgläubiger und den 
Schuldner verbindlich. 

Ausblick
Das vereinfachte Restrukturierungsver
fahren soll außergerichtliche Restruktu-
rierungen wesentlich erleichtern. Mit 
guter Vorbereitung kann die Zustim
mung einer Minderheit an betroffenen 
Finanzgläubigern durch eine gerichtli
che Bestätigung innerhalb weniger Wo
chen ersetzt werden. Allein die Möglich
keit, ein solches Verfahren einzuleiten, 
wird in der Praxis bei Restrukturie
rungsverhandlungen helfen. Denn bis
lang war häufig die einzige Drohung ge
genüber ablehnenden Gläubigern, dass 
der Schuldner in die Insolvenz geschickt 
werde. Zukünftig haben Schuldner  
und Mehrheitsgläubiger aber nun die 
 Möglichkeit, ablehnende Finanzgläubi

kann die betroffenen Finanzgläubiger 
bestimmen, die Auswahl hat sachlich 
nachvollziehbar zu sein. Der Schuldner 
hat damit einen erheblichen Gestal
tungsspielraum. 

Bei Antragstellung muss der Schuld
ner eine Restrukturierungsvereinbarung 
vorlegen, der bereits Gläubiger mit einer 
Kapitalmehrheit von zumindest 75% pro 
Gläubigerklasse zugestimmt haben. Der 
Schuldner hat auch eine Fortbestehens
prognose vorzulegen, aus der hervor
geht, dass die Restrukturierungsverein
barung geeignet ist, die Gesellschaft zu 
sanieren. 

Mögliche Restrukturierungsmaß
nahmen sind zum Beispiel der (Teil)Ver
zicht, die Laufzeitanpassung, Tilgungs
pläne sowie Zinsanpassungen. Gläubiger 
können im vereinfachten Restrukturie
rungsverfahren jedoch nicht zur Ausrei
chung weiterer Kreditmittel oder Ein
räumung neuer Kreditlinien gezwungen 
werden. 

Inhaltliche Prüfung und gerichtliche 
 Bestätigung
Ein wesentlicher Teil der Prüfung der 
Restrukturierungsvereinbarung erfolgt 
durch einen Sachverständigen. Zu bestä
tigen sind unter anderem die Gläubiger
gleichbehandlung, die Einhaltung des 
Kriteriums des Gläubigerinteresses (dh 
keine Schlechterstellung ablehnender 
Gläubiger im Vergleich zur Insolvenz), 
die Bewertung der Sicherheiten sowie 
die Eignung der Restrukturierungsver
einbarung, die wahrscheinliche Insol

ger durch gerichtliche Entscheidung an 
die Restrukturierungsvereinbarung zu 
binden. 

Der Erfolg des neuen Verfahrens 
darf damit jedenfalls nicht an der An
zahl der eröffneten Verfahren gemessen 
werden. Ganz im Gegenteil – wenn das 
vereinfachte Verfahren wie vorgesehen 
funktioniert, wird allein seine Existenz 
dazu führen, dass sich die Gläubiger 
schneller und kostenschonender bereits 
außergerichtlich einigen werden. 
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